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nähme junger Menschen an den verschiedenen Formen der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit und sichern dabei die enge, 
kameradschaftliche Zusammenarbeit zwischen älteren und 
jüngeren Werktätigen. -

(2) Die Leiter und Vorstände schaffen langfristig und plan
mäßig alle Voraussetzungen für die Bildung von Jugendbri
gaden und die Übergabe von Jugendobjekten. Die Leitungen 
der Freien Deutschen Jugend und des Freien Deutschen Ge
werkschaftsbundes haben das Recht, Vorschläge für die Bil
dung von Jugendbrigaden und Jugendobjekten sowie für deren 
Entwicklung zu unterbreiten. Die Leiter und Vorstände ver
einbaren mit den Leitungen der Freien Deutschen Jugend die 
politischen, ökonomischen und kulturellen Zielstellungen so
wie die Leitung und Förderung der Jugendbrigaden und 
Jugendobjekte. Die Auflösung von Jugendbrigaden und Ju
gendobjekten ist mit den zuständigen Leitungen der Freien 
Deutschen Jugend und des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes abzustimmen.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen, die staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organe können auf der Grundlage der 
Fünfjahr- und Jahrespläne mit den Leitungen der Freien 
Deutschen Jugend vereinbaren, volkswirtschaftliche Schwer
punktaufgaben als Jugendobjekte zu übergeben.

§13

(1) Die werktätige Jugend in der sozialistischen Landwirt
schaft leistet einen aktiven Beitrag zur planmäßigen Verbes
serung der Versorgung der Bevölkerung und der Volkswirt
schaft mit landwirtschaftlichen Produkten. Die Vorstände 
der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Produktionsgenos
senschaften, die Direktoren der volkseigenen Güter und die 
Leiter kooperativer Einrichtungen fördern besonders die aktive 
Mitarbeit der jungen Genossenschaftsmitglieder und jungen 
Arbeiter der Landwirtschaft an der weiteren sozialistischen 
Intensivierung und dem planmäßigen Übergang der Landwirt
schaft zu industriemäßigen Produktionsmethoden auf dem 
Weg der Kooperation. Sie sind verpflichtet, die Jugendlichen 
und Jugendkollektive rechtzeitig für die Arbeit an modernen 
Maschinen und industriemäßigen Anlagen vorzubereiten und 
planmäßig in Jugendbrigaden und Jugendobjekten einzuset
zen. Ihre politische und fachliche Qualifizierung ist entspre
chend den Erfordernissen für die industriemäßige Produktion 
zu sichern.

(2) Die Vorstände der landwirtschaftlichen und gärtneri
schen Produktionsgenossenschaften sorgen in Zusammenarbeit 
mit der Freien Deutschen Jugend dafür, daß junge Genossen
schaftsbauern für die Wahl in die Vorstände und Kommis
sionen vorgeschlagen und für die Ausübung dieser Funktionen 
befähigt werden.

§14

(1) Die Teilnahme der Jugend an der Bewegung „Messe der
Meister von morgen“ (МММ) ist von den Staats- und Wirt
schaftsfunktionären zu fördern. Die Leiter und Vorstände stel
len der Jugend aus den Fünfjahr- und Jahresplänen, insbe
sondere aus den Plänen Wissenschaft und Technik, Aufgaben 
und gewinnen erfahrene Facharbeiter, Ingenieure und Wissen
schaftler zu ihrer Unterstützung. Die staatlichen und wirt
schaftsleitenden Organe, die Leiter und Vorstände sind für 
die Nutzung der Ergebnisse der Bewegung МММ verantwort
lich. *

(2) Für die Leitung und Planung der Bewegung МММ sind 
die örtlichen Volksvertretungen, die staatlichen und wirt
schaftsleitenden Organe, die Leiter und Vorstände verantwort
lich. Sie sichern die politischen, organisatorisch-technischen 
und materiellen Voraussetzungen. Sie arbeiten mit den gesell
schaftlichen Trägerorganisationen der Bewegung МММ — der

Freien Deutschen Jugend, dem Freien Deutschen Gewerk
schaftsbund, der Kammer der Technik und der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft — zusammen.

(3) Die Messen der Meister von morgen werden als Lei- 
stungs- und Lehrschauen des wissenschaftlich-technischen 
Schaffens der Jugend in den Betrieben, Genossenschaften, 
Schulen und Einrichtungen sowie in Gemeinden, in den Städ
ten, Kreisen und Bezirken jährlich durchgeführt. Der Mini
sterrat veranstaltet gemeinsam mit dem Zentralrat der Freien 
Deutschen Jugend, dem Bundesvorstand des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes, dem Präsidium der Kammer der 
Technik und dem Zentralvorstand der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft die Zentrale Messe der 
Meister von morgen.

(4) Ausgezeichnete Ergebnisse werden durch die „Medaille 
für hervorragende Leistungen in der Bewegung Messen der 
Meister von morgen“ anerkannt. Der Ministerrat, die Ministe
rien und andere zentrale staatliche Organe fördern hervor
ragende wissenschaftlich-technische Leistungen durch Ehren
preise.

§15

(1) Die werktätige Jugend nimmt aktiv an der sozialistischen 
ökonomischen Integration teil. Sie leistet einen konkreten 
Beitrag für die Verwirklichung des RGW-Komplexprogramms 
und hilft mit, die Exportverpflichtungen und Aufgaben der 
ökonomischen Kooperation mit der Sowjetunion und den an
deren Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft gewis
senhaft zu erfüllen.

(2) Die Leiter und Vorstände, die im Rahmen des RGW- 
Komplexprogramms sowie staatlicher Abkommen Vereinba
rungen und Verträge mit Betrieben und Einrichtungen der 
sozialistischen Bruderländer abgeschlossen haben, übergeben 
den Jugendlichen volkswirtschaftliche Schwerpunktaufgaben 
als Jugendobjekte. Sie fördern die Zusammenarbeit der Ju
gend der Partnerbetriebe durch Erfahrungsaustausch und 
Leistungsvergleiche. Die Staats- und Wirtschaftsfunktionäre 
unterstützen die Jugend bei der Auswertung und Anwendung 
von Arbeits- und Neuerermethoden der Sowjetunion und der 
anderen Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft.

(3) Die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, die 
Leiter und Vorstände delegieren hervorragende junge Werk
tätige zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, internationa
len Messen, Fachtagungen, Kongressen und im Rahmen des 
Austausches von Arbeitsbrigaden in die Länder der sozialisti
schen Staatengemeinschaft.

§16

(1) Die örtlichen Volksvertretungen, die staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organe und die Leiter und Vorstände 
schaffen in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Erfor
dernissen und dem wachsenden Lernbedürfnis der Jugend 
Voraussetzungen für ihre ständige Qualifizierung. Dabei sind 
besonders die Aufgaben zur speziellen beruflichen Bildung 
für die Tätigkeit am Arbeitsplatz festzulegen. Die Weiterbil
dung von Mädchen und jungen Frauen ist besonders zu 
fördern.

(2) Die Leiter und Vorstände sind verantwortlich, daß mit 
jedem jungen Werktätigen — vor Abschluß der Berufsausbil
dung oder eines Studiums sowie mit Beendigung des Ehren
dienstes in den bewaffneten Organen — seine gesellschaftliche 
und berufliche Entwicklung beraten wird und dazu entspre
chende Maßnahmen festgelegt werden.

(3) Die Leiter und Vorstände sorgen dafür, daß befähigte 
junge Facharbeiterinnen und Facharbeiter sowie Mitglieder 
landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften für ein Stu-


